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Teil 9
Vorschriften für den Bau und die Zulassung der 
Fahrzeuge
Kapitel 9.1

Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen und Vorschriften für die Zu-
lassung von Fahrzeugen

9.1.1 Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

9.1.1.1 Anwendungsbereich

Die Vorschriften des Teils 9 gelten für Fahrzeuge der Kategorien N und O gemäss der Gesamtresolution 
Kraftfahrzeuge; Fahrzeuge zur Beförderung gefährlicher Güter (R.E.3)1).

Diese Vorschriften gelten für Fahrzeuge, insbesondere hinsichtlich ihres Baus, ihrer Typgenehmigung, ihrer 
ADR-Zulassung und ihrer jährlichen technischen Untersuchung.

9.1.1.2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne des Teils 9 bedeutet:

«Fahrzeug»: Jedes Fahrzeug zur Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse, unab-
hängig davon, ob es vollständig, unvollständig oder vervollständigt ist.

«Fahrzeug EX/II» oder
«Fahrzeug EX/III»: Ein Fahrzeug zur Beförderung von explosiven Stoffen oder Gegenständen 

mit Explosivstoff (Klasse 1).

«Fahrzeug FL»: a) Ein Fahrzeug zur Beförderung flüssiger Stoffe mit einem Flammpunkt 
von höchstens 60 °C (mit Ausnahme von Dieselkraftstoffen entspre-
chend Norm EN 590:2013 + A1:2017, Gasöl oder Heizöl, leicht – UN-
Nummer 1202 – mit einem Flammpunkt entsprechend Norm 
EN 590:2013 + A1:2017) in festverbundenen Tanks oder Aufsetztanks 
mit einem Fassungsraum von mehr als 1 m3 oder in Tankcontainern 
oder ortsbeweglichen Tanks mit einem Einzelfassungsraum von mehr 
als 3 m3 oder

b) ein Fahrzeug zur Beförderung entzündbarer Gase in festverbundenen 
Tanks oder Aufsetztanks mit einem Fassungsraum von mehr als 1 m3

oder in Tankcontainern, ortsbeweglichen Tanks oder MEGC mit einem 
Einzelfassungsraum von mehr als 3 m3 oder

c) ein Batterie-Fahrzeug mit einem Gesamtfassungsraum von mehr als 
1 m3 zur Beförderung entzündbarer Gase oder

d) ein Fahrzeug zur Beförderung von Wasserstoffperoxid, stabilisiert, o-
der von Wasserstoffperoxid, wässerige Lösung, stabilisiert, mit mehr 
als 60 % Wasserstoffperoxid (Klasse 5.1 UN-Nummer 2015) in fest-
verbundenen Tanks oder Aufsetztanks mit einem Fassungsraum von
mehr als 1 m3 oder in Tankcontainern oder ortsbeweglichen Tanks mit 
einem Einzelfassungsraum von mehr als 3 m3.

«Fahrzeug AT»: a) Ein Fahrzeug, das kein Fahrzeug EX/III oder FL oder kein MEMU ist, 
zur Beförderung gefährlicher Güter in festverbundenen Tanks oder 
Aufsetztanks mit einem Fassungsraum von mehr als 1 m3 oder in 
Tankcontainern, ortsbeweglichen Tanks oder MEGC mit einem Einzel-
fassungsraum von mehr als 3 m3 oder

b) ein Batterie-Fahrzeug mit einem Gesamtfassungsraum von mehr als 
1 m3, das kein Fahrzeug FL ist.

1) Dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 der Vereinten Nationen.
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«Vollständiges Fahrzeug»: Jedes Fahrzeug, das keiner weiteren Vervollständigung bedarf (z. B. Lie-
ferwagen, Lastkraftwagen, Zugmaschinen und Anhänger, die in einem ein-
zigen Produktionsschritt gebaut werden).

«Unvollständiges Fahrzeug»: Jedes Fahrzeug, das noch einer Vervollständigung in mindestens einem 
weiteren Produktionsschritt bedarf (z. B. Fahrgestelle mit Führerkabine o-
der Anhängerfahrgestelle).

«Vervollständigtes Fahrzeug»: Jedes Fahrzeug, das das Ergebnis eines aus mehreren Schritten beste-
henden Produktionsprozesses ist (z. B. mit einer Karosserie versehene 
Fahrgestelle oder Fahrgestelle mit Führerkabine).

«Typgenehmigtes Fahrzeug»: Jedes Fahrzeug, das in Übereinstimmung mit der UN-Regelung Nr. 1052)

zugelassen wurde.

«ADR-Zulassung»: Eine durch eine zuständige Behörde einer ADR-Vertragspartei ausgestellte 
Bescheinigung, wonach ein für die Beförderung gefährlicher Güter vorge-
sehenes Fahrzeug die anwendbaren technischen Vorschriften dieses Teils 
als Fahrzeug EX/II, EX/III, FL oder AT oder als MEMU erfüllt.

«MEMU»: Ein Fahrzeug, das der Begriffsbestimmung für «Mobile Einheit zur Herstel-
lung von explosiven Stoffen oder Gegenständen mit Explosivstoff» in Ab-
schnitt 1.2.1 entspricht.

9.1.2 Zulassung der Fahrzeuge EX/II, EX/III, FL und AT und der MEMU
Bem. Besondere Zulassungsbescheinigungen für andere Fahrzeuge als die Fahrzeuge EX/II, EX/III, FL

und AT und die MEMU werden nicht gefordert; das gilt nicht für die Bescheinigungen, die auf Grund 
allgemeiner Sicherheitsvorschriften vorgeschrieben sind, die gewöhnlich für die Fahrzeuge in ihrem 
Ursprungsland gelten.

9.1.2.1 Allgemeines

Fahrzeuge EX/II, EX/III, FL und AT und MEMU müssen den anwendbaren Vorschriften dieses Teils ent-
sprechen.

Jedes vollständige oder vervollständigte Fahrzeug muss gemäss den administrativen Vorschriften dieses 
Kapitels einer ersten Untersuchung durch die zuständige Behörde unterzogen werden, um die Überein-
stimmung mit den anwendbaren technischen Vorschriften der Kapitel 9.2 bis 9.8 zu überprüfen.

Die zuständige Behörde kann bei einer gemäss Unterabschnitt 9.1.2.2 typgenehmigten Zugmaschine für 
einen Sattelanhänger, für die der Hersteller, sein gehörig bevollmächtigter Vertreter oder eine von der zu-
ständigen Behörde anerkannte Stelle eine Erklärung der Übereinstimmung mit den Vorschriften des Kapi-
tels 9.2 ausgestellt hat, auf die erste Untersuchung verzichten.

Die Übereinstimmung des Fahrzeugs muss durch die Ausstellung einer Zulassungsbescheinigung gemäss
Abschnitt 9.1.3 bescheinigt werden.

Wenn die Fahrzeuge mit einer Dauerbremsanlage ausgerüstet sein müssen, ist vom Fahrzeughersteller 
oder seinem gehörig bevollmächtigten Vertreter eine Erklärung der Übereinstimmung mit den anwendbaren 
Vorschriften der UN-Regelung Nr. 133) Anhang 5 zu liefern. Diese Erklärung ist bei der erstmaligen techni-
schen Untersuchung vorzulegen.

9.1.2.2 Vorschriften für typgenehmigte Fahrzeuge

Auf Antrag des Fahrzeugherstellers oder seines gehörig bevollmächtigten Vertreters dürfen Fahrzeuge, die 
der ADR-Zulassung gemäss Unterabschnitt 9.1.2.1 unterliegen, von einer zuständigen Behörde typgeneh-
migt werden. Die anwendbaren technischen Vorschriften des Kapitels 9.2 gelten als erfüllt, wenn von einer 
zuständigen Behörde in Übereinstimmung mit der UN-Regelung Nr. 1052) eine Bescheinigung über die 
Typgenehmigung ausgestellt wurde, vorausgesetzt, die technischen Vorschriften der genannten Regelung 
entsprechen denen des Kapitels 9.2 und die Gültigkeit der Bescheinigung wird nicht durch eine Änderung 
des Fahrzeugs beeinträchtigt. Im Fall der MEMU kann das Kennzeichen für die Typgenehmigung gemäss
UN-Regelung Nr. 105 das Fahrzeug entweder als MEMU oder als EX/III ausweisen. MEMU müssen nur in 
der gemäss Abschnitt 9.1.3 ausgestellten Zulassungsbescheinigung als solche ausgewiesen werden.

2) UN-Regelung Nr. 105 (Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Fahrzeugen für den Trans-
port gefährlicher Güter hinsichtlich ihrer besonderen konstruktiven Merkmale).

3) UN-Regelung Nr. 13 (Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Fahrzeugen der Klassen M, 
N und O hinsichtlich der Bremsen).
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Diese von einer Vertragspartei erteilte Typgenehmigung muss von den übrigen Vertragsparteien als Nach-
weis der Übereinstimmung des Fahrzeugs anerkannt werden, wenn das einzelne Fahrzeug der Untersu-
chung für die ADR-Zulassung unterzogen wird.

Bei der Untersuchung für die ADR-Zulassung müssen nur diejenigen Teile des typgenehmigten unvollstän-
digen Fahrzeugs auf Übereinstimmung mit den anwendbaren Vorschriften des Kapitels 9.2 untersucht wer-
den, die im Rahmen der Vervollständigung hinzugefügt oder verändert wurden.

9.1.2.3 Jährliche technische Untersuchung

Die Fahrzeuge EX/II, EX/III, FL und AT und die MEMU sind in ihrem Zulassungsstaat jährlichen techni-
schen Untersuchungen zu unterziehen, um sicherzustellen, dass sie den anwendbaren Vorschriften dieses 
Teils und den in ihrem Zulassungsstaat geltenden allgemeinen Sicherheitsvorschriften (Bremsen, Beleuch-
tung usw.) entsprechen.

Die Übereinstimmung des Fahrzeugs muss entweder durch die Verlängerung der Gültigkeit der Zulas-
sungsbescheinigung oder durch die Ausstellung einer neuen Zulassungsbescheinigung gemäss Abschnitt 
9.1.3 bescheinigt werden.

9.1.3 Zulassungsbescheinigung

9.1.3.1 Die Übereinstimmung der Fahrzeuge EX/II, EX/III, FL und AT und der MEMU mit den Vorschriften dieses 
Teils ist für jedes Fahrzeug, dessen Untersuchung ein befriedigendes Ergebnis liefert oder gemäss Unter-
abschnitt 9.1.2.1 zur Ausstellung einer Erklärung auf Übereinstimmung mit den Vorschriften des Kapitels 
9.2 führt, in einer von der zuständigen Behörde des Zulassungsstaates erteilten Zulassungsbescheinigung 
(ADR-Zulassungsbescheinigung)4) zu bestätigen.

9.1.3.2 Eine von den zuständigen Behörden einer Vertragspartei erteilte Zulassungsbescheinigung für ein im Ge-
biet dieser Vertragspartei zugelassenes Fahrzeug wird während ihrer Geltungsdauer von den zuständigen 
Behörden der übrigen Vertragsparteien anerkannt.

9.1.3.3 Die Zulassungsbescheinigung muss dem in Unterabschnitt 9.1.3.5 dargestellten Muster entsprechen. Ihre 
Abmessungen sind 210 mm × 297 mm (Format A4). Es dürfen Vorder- und Rückseite verwendet werden. 
Die Farbe ist weiss mit einem diagonalen rosafarbenen Strich.

Sie ist in der Sprache oder in einer der Sprachen des Staates abzufassen, der sie erteilt. Wenn diese 
Sprache nicht Deutsch, Englisch oder Französisch ist, müssen der Titel der Zulassungsbescheinigung so-
wie jede unter Nummer 11 aufgeführte Bemerkung ausserdem in Deutsch, Englisch oder Französisch ab-
gefasst sein.

Die Zulassungsbescheinigung für ein Saug-Druck-Tankfahrzeug für Abfälle muss folgenden Vermerk ent-
halten: «Saug-Druck-Tankfahrzeug für Abfälle».

Die Zulassungsbescheinigung für ein Fahrzeug EX/III zur Beförderung explosiver Stoffe in Tanks gemäss
den Vorschriften des Abschnitts 9.7.9 muss unter Punkt 11 die folgende Bemerkung enthalten: «Fahrzeug 
gemäss Abschnitt 9.7.9 des ADR für die Beförderung explosiver Stoffe in Tanks».

9.1.3.4 Die Gültigkeit der Zulassungsbescheinigungen endet spätestens ein Jahr nach dem Tag der technischen 
Untersuchung des Fahrzeugs, die der Erteilung der Bescheinigung vorausging. Wird jedoch die technische 
Untersuchung innerhalb eines Monats vor oder eines Monats nach diesem Tag durchgeführt, so beginnt 
der nächste Gültigkeitszeitraum mit dem Tag des Ablaufs des vorhergehenden.

Das Fahrzeug darf nach Ablauf des Gültigkeitszeitraums erst wieder für die Beförderung gefährlicher Güter 
verwendet werden, wenn das Fahrzeug über eine gültige Zulassungsbescheinigung verfügt.

Für Tanks, für die eine wiederkehrende technische Untersuchung vorgeschrieben ist, bedeuten diese Vor-
schriften jedoch nicht, dass Dichtheitsprüfungen, Wasserdruckprüfungen oder innere Untersuchungen der 
Tanks in kürzeren Abständen als den in den Kapiteln 6.8 und 6.9 festgelegten durchgeführt werden müs-
sen.

9.1.3.5 Muster der Zulassungsbescheinigung für Fahrzeuge zur Beförderung bestimmter gefährlicher Gü-
ter

4) Ein Leitfaden für das Ausfüllen der Zulassungsbescheinigung kann auf der Website des Sekretariats 
der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa 
(http://www.unece.org/trans/danger/danger.html) eingesehen werden.
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ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG FÜR FAHRZEUGE
ZUR BEFÖRDERUNG BESTIMMTER GEFÄHRLICHER GÜTER

Mit dieser Bescheinigung wird bestätigt, dass das nachstehend bezeichnete Fahrzeug die Anforderungen des Übereinkommens
über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse (ADR) erfüllt.

1. Bescheinigung Nr.: 2. Fahrzeughersteller: 3. Fahrzeug-Ident.-Nr.: 4. amtl. Kennz. (wenn vorhanden):

5. Name und Betriebssitz des Beförderers, Betreibers (Halters) oder Eigentümers:

6. Beschreibung des Fahrzeugs:1)

7. Fahrzeugbezeichnung(en) gemäss 9.1.1.2 des ADR2)

EX/II EX/III FL AT MEMU
8. Dauerbremsanlage:3)

□ Nicht zutreffend
□ Die Wirkung nach 9.2.3.1.2 des ADR ist ausreichend für eine Gesamtmasse der Beförderungseinheit von _____ t4)

9. Beschreibung des (der) festverbundenen Tanks / des (der) Batterie-Fahrzeuge(s) (wenn vorhanden)
9.1 Tankhersteller:
9.2 Zulassungsnummer des Tanks/des Batterie-Fahrzeugs:
9.3 Herstellungsnummer des Tanks/Identifizierung der Elemente des Batterie-Fahrzeugs:
9.4 Herstellungsjahr:
9.5 Tankcodierung gemäss 4.3.3.1 oder 4.3.4.1 des ADR:
9.6 Sondervorschriften TC und TE gemäss 6.8.4 des ADR (falls zutreffend):6)

10. Zur Beförderung zugelassene gefährliche Güter:
Das Fahrzeug erfüllt die Anforderungen zur Beförderung gefährlicher Güter entsprechend der (den) unter Nummer 7
angegebenen Fahrzeugbezeichnung(en).

10.1 Im Falle eines EX/II- bzw. EX/III-Fahrzeugs3) □ Güter der Klasse 1 einschliesslich Verträglichkeitsgruppe J
□ Güter der Klasse 1 ausgenommen Verträglichkeitsgruppe J

10.2 Im Falle eines Tankfahrzeugs/Batterie-Fahrzeugs3)

□ Es dürfen nur Stoffe befördert werden, die gemäss der unter Nummer 9 angegebenen Tankcodierung und den unter
Nummer 9 angegebenen eventuellen Sondervorschriften zugelassen sind.5)

oder
□ Es dürfen nur die folgenden Stoffe (Klasse, UN-Nummer und, falls erforderlich, Verpackungsgruppe und offizielle

Benennung für die Beförderung) befördert werden:

Es dürfen nur Stoffe befördert werden, die nicht dazu neigen, gefährlich mit den Werkstoffen des Tankkörpers, der Dichtungen,
der Ausrüstung und der Schutzauskleidung (falls vorhanden) zu reagieren.
11. Bemerkungen:

12. Gültig bis: Stempel der Ausgabestelle

Ort, Datum, Unterschrift
1) Entsprechend den Begriffsbestimmungen für Kraftfahrzeuge und Anhänger der Kategorien N und O gemäss der Gesamtresolution über die

Konstruktion von Fahrzeugen (R.E.3) oder der Richtlinie 2007/46/EG
2) Nicht Zutreffendes streichen
3) Zutreffendes ankreuzen
4) Zutreffenden Wert eintragen. Ein Wert von 44 t beschränkt nicht die im (in den) Zulassungsdokument(en) angegebene «zulässige Zulas-

sungs-/Betriebsmasse»
5) Stoffe, die der unter Nummer 9 angegebenen oder einer anderen gemäss der Hierarchie in Absatz 4.3.3.1.2 oder 4.3.4.1.2 zugelassenen

Tankcodierung unter Berücksichtigung der eventuellen Sondervorschrift(en) zugeordnet sind.
6) Nicht erforderlich, wenn die zugelassenen Stoffe unter Nummer 10.2 aufgeführt sind.
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13. Verlängerung der Gültigkeit

Gültigkeit verlängert 
bis

Stempel der Ausgabestelle, Ort, Datum, Unterschrift:

Bemerkung: Diese Bescheinigung ist der Ausgabestelle zurückzugeben, wenn das Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen wird, 
bei einem Wechsel des unter Nummer 5 genannten Beförderers, Betreibers (Halters) oder Eigentümers, bei Ablauf 
der Gültigkeit und im Falle einer nennenswerten Änderung wesentlicher Merkmale des Fahrzeugs.


